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§ 71 AbgEO Überweisung
 AbgEO - Abgabenexekutionsordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 28.11.2022

1. (1)Die gepfändete Geldforderung ist der Republik Österreich nach Maßgabe des für sie begründeten Pfandrechtes

unter Bedachtnahme auf § 73 zur Einziehung zu überweisen. Wenn an den Drittschuldner ein Auftrag im Sinne

des § 70 erging, ist mit der Überweisung bis zum Ablaufe der Äußerungsfrist zu warten.

2. (2)Gründet sich die Forderung auf ein durch Indossament übertragbares Papier, auf eine Sparurkunde oder ist

sonst deren Geltendmachung an den Besitz des über die Forderung errichteten Papiers gebunden, so ist die

Überweisung nur im Gesamtbetrag der gepfändeten Forderung zulässig. Dasselbe gilt, wenn die gepfändete

Forderung aus anderen Gründen in Ansehung der Übertragung oder Geltendmachung nicht teilbar ist.

3. (3)Die Überweisung geschieht durch Zustellung des Überweisungsbescheides an den Drittschuldner, bei

Forderungen aus indossablen Papieren aber, bei Forderungen aus einer Sparurkunde sowie bei Forderungen,

deren Geltendmachung sonst an den Besitz des über die Forderung errichteten Papieres gebunden ist, durch

Übergabe des mit der erforderlichen schriftlichen Übertragungserklärung versehenen Papiers. Diese

Übertragungserklärung ist durch die Abgabenbehörde oder in ihrem Auftrag vom Vollstrecker abzugeben.

4. (4)Der Abgabenschuldner hat die zur Geltendmachung der überwiesenen Forderung nötigen Auskünfte zu

erteilen und die über die Forderung vorhandenen Urkunden herauszugeben.
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